
 

 

 

 
Az.: 50 80 33 Münster, 06.11.2007 
 
 
                                   Rundschreiben Nr. 47/2007 
 
Vorschulische Sprachförderung für Kinder, denen im Rahmen des 
Sprachstandsfeststellungsverfahrens nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG NRW) 
Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist 
 
Erlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW 
vom 22.10.2007, Az.: 311 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
da zwischenzeitlich alle hier vorliegenden Anträge zur Sprachförderung bewilligt sind, bittet das 
MGFFJ mit o.g. Erlass um Angabe der in der Anlage aufgeführten Daten. 
 
Wegen der Eilbedürftigkeit wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Anlage ausgefüllt und 
rechtsverbindlich unterschrieben bis spätestens zum 09.11.2007 an die o.g. Mail-Adresse zuleiten 
würden. 
 
Für die zeitlich enge Abfrage bitte ich um Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
I.A. 
 
gez.:Norbert Rikels 
 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Stadt-/Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
im Bereich des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 
 
Nachrichtlich 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
Ministerium für Generationen, Familien,  
Frauen und Integration NRW 
Landschaftsverband Rheinland 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Bernhard Lockhorn 
 
Tel.: 0251 591-3591 
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: bernhard.lockhorn@lwl.org  

LWL-Landesjugendamt, Schulen, 
Koordinationsstelle Sucht 
  
 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Internet: www.lwl.org 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
 


